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Einleitung

Das Thema lautet: Gibt eine Notlage eines Menschen diesem die Mög­
lichkeit des legitimen Zugriffs auf ansonsten – ohne diese besondere Not – 
ausschließlich anderen zustehende Güter? Dasselbe anders ausgedrückt: Ist 
ein Begriff des „rechtfertigenden Notstands“ als Rechtsbegriff möglich?

I. Problemdarstellung und Formulierung der Aufgabe

§ 34 StGB enthält eine als Rechtfertigungsgrund eingeordnete Norm, 
welche lautet: „Wer in einer gegenwärtigen, nicht anders abwendbaren Ge­
fahr für Leben, Leib, Freiheit, Ehre, Eigentum oder ein anderes Rechtsgut 
eine Tat begeht, um die Gefahr von sich oder einem anderen abzuwenden, 
handelt nicht rechtswidrig, wenn bei Abwägung der widerstreitenden Inter­
essen, namentlich der betroffenen Rechtsgüter und des Grades der ihnen 
drohenden Gefahren, das geschützte Interesse das beeinträchtigte wesentlich 
überwiegt. Dies gilt jedoch nur, soweit die Tat ein angemessenes Mittel ist, 
die Gefahr abzuwenden“1.

Es ist die Frage, ob hinter dieser Norm ein Rechtsprinzip steckt: Weshalb 
soll es Jemandem in Not erlaubt sein, auf Gegenstände, welche ansonsten 
ausschließlich jemand anderem zustehen, auch gegen dessen Willen zuzu­
greifen? Eine Folge der fehlenden Einsichtigkeit in ein allgemeingültiges 
Notstandsrechtsprinzip (wenn nicht dessen Ermangelns) ist etwa eine bloß 
intuitive oder eher gefühlsmäßige Auslegung der positivrechtlichen Norm 
(§ 34 StGB) durch Judikatur und Literatur2.

1  § 16 OWiG enthält eine dem § 34 StGB entsprechende Norm für das Ordnungs­
widrigkeitenrecht. Die §§ 904, 228 BGB enthalten Notstandsrechtfertigungen bloß 
für Zugriffe auf Sachgüter.

2  Beispielsweise nehmen viele eine Notstandsrechtfertigung gem. § 34 StGB (ein 
„wesentliches Überwiegen“ des „geschützten Interesses“ gegenüber dem beeinträch­
tigten) an, wenn jemand einen anderen unter Vorhaltung einer Waffe mittels Dro­
hung mit Leib- oder Lebensverletzungen nötigt, ihn oder einen verletzten Dritten in 
ein Krankenhaus zu fahren, wenn sonst kein „milderes Mittel“ zur Rettung ersicht­
lich ist. Hingegen wird die einzig lebensrettende gewaltsame (zwangsweise) Blutent­
nahme von den meisten nicht als gerechtfertigt angesehen, wobei an dieser Stelle 
die bloß dogmatische Frage, ob es diesbezüglich am „wesentlichen Überwiegen“ 
i. S. d. § 34 S. 1 StGB bei konkreter Betrachtung fehlt oder ob es sich bei der Tat 
nicht um ein „angemessenes Mittel“ im Sinne von § 34 S. 2 StGB handelt, unerheb­
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Die prinzipielle Differenz einer solchen Notstandsregel zum Notwehrrecht 
ist offensichtlich: Die Notwehrlage ist ein gegenwärtiger rechtswidriger 
Angriff eines Menschen, also eine Beeinträchtigung bzw. ein Hindernis des 
Rechts. Die zur Beseitigung dieses Hindernisses erforderliche Handlung 
gegen den Angreifer ist die Beseitigung des Hindernisses des Rechts und 
stimmt mit diesem zusammen, ist also selbst Recht. Dieser Zusammenhang 
des Begriffs von Recht und der Befugnis zu zwingen (Notwehrrecht) ist 
analytisch (nach dem Satz des Widerspruchs logisch-zwingend)3. Der 
rechtswidrig Angreifende zieht sich die  – aus der Handlungsperspektive 
objektiv ex ante beurteilt  – erforderliche Abwendungshandlung und deren 
Folgen selbst zu4.

Anders ist das bezüglich der sonstigen  – gerade in Abgrenzung zur Not­
wehr gemeinten  – Notstandstaten: Hier geht es um Zugriffe auf Güter von 
Personen, die an der Entstehung der Notlage des Zugreifenden völlig un­
beteiligt sind bzw. sein können5. Die als potentielle Rechtfertigungslage 
vorausgesetzte Notlage (gegenwärtige Gefahr) wird für sich nicht als Un­
rechtszustand vorgestellt: Die Notstandslage kann durch Ereignisse herbei­
geführt werden, deren Eintritt ggf. in keines Menschen Macht stand. Die 
Notstandslage kann sich  – ggf. für jedermann  – als Naturzufall6 darstellen, 

lich ist – das Warum? wäre entscheidend. Das menschliche Leben soll nach Ansicht 
vieler auf der Eingriffsseite einer „Abwägung“ generell entzogen sein. Allerdings 
ist dies sehr strittig, wenn von mehreren gefährdeten Menschen einige gerettet wer­
den könnten, während ansonsten voraussichtlich bzw. wahrscheinlich alle sterben 
müssten.

3  Dies behauptete schon Kant, MdS, RL, §§ D, E und Einleitung TL, X. und man 
könnte glauben, diese Aussage müsse ganz unabhängig davon Zustimmung finden, 
welche Vorstellung einer sein-sollenden Wirklichkeit zugrunde gelegt bzw. wie der 
Begriff „Recht“ formuliert wird. Das ist aber wohl nicht der Fall: Bei Hobbes etwa 
bleibt unklar, ob er einen prinzipiellen Unterschied einer Notwehrrechtfertigung zu 
sonstigen Not-Rechtfertigungsannahmen sieht oder nicht, dazu noch unten.

4  Besonderer Begründung bedarf diesbezüglich lediglich die Annahme einer Maß­
beschränkung des dem Grunde nach gegebenen Notwehrrechts trotz vorliegender 
Erforderlichkeit der Abwendungshandlung (oft rechtsbegrifflich unzureichend als 
„sozialethische Einschränkung“ betrachtet und bezeichnet, vgl. Fn. 600).

5  Selbstverständlich begründet auch der rechtswidrige Angriff (die Notwehrlage) 
einen Notzustand (Notstand) für den Angegriffenen. Die Rechtmäßigkeit der gegen 
den Angreifer gerichteten erforderlichen Abwendungshandlung resultiert aber hier 
(bei diesem besonderen Notstand der Notwehrlage) aus dem in der Notwehrlage 
implizierten Unrecht.

6  Mit „Naturzufall“ ist hier nicht gemeint, dass der für das Wohl eines oder eini­
ger Menschen empirisch-bedrohlichen Situation (deren Dasein deshalb als „Gefahr“ 
beurteilt und bezeichnet wird) kein Ereignis bzw. keine Ereigniskette als ihre Ursa­
che nach Naturgesetzen notwendig vorausginge: Das Zustandekommen der (Not-)
Situation wäre theoretisch in den einzelnen Stadien zu bestimmen bzw. zu beschrei­
ben. Gemeint ist die Unmöglichkeit, die Situation, welche als „Gefahr“ für einen 


